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Wichtige Mitteilung

Änderung des Annahmeschlusses „Amtsblatt 
für die Stadt Duisburg“ vom 31. Dezember 
2025 

Der Redaktionsschluss des am 31.12.2025 er-
scheinenden „Amtsblattes für die Stadt Duisburg“ 
wird vom 15. Dezember 2025 auf den 5. Dezem-
ber 2025 vorverlegt. Bitte berücksichtigen Sie 
diese Änderung bei Ihrer Planung. Beiträge, die 
nach dem 5. Dezember 2025 eingehen, werden 
somit erst zum 15. Januar 2026 veröffentlicht.

Die Redaktion

Der Rat der Stadt tagt am Montag, dem  
17. November 2025, 12:00 Uhr, in der Philhar- 
monie - Mercatorhalle Duisburg, Landfermann- 
straße 6, 47051 Duisburg

Besucherinnen und Besucher haben die Möglich-
keit, eine Stunde vor der Ratssitzung bei Frau Bür-
germeisterin Klabuhn (Lobby 2, Tagungsbereich  
der Mercatorhalle, Landfermannstr. 6, 47051 Duis-
burg) Fragen zu den Beratungspunkten zu stellen.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1.	� Einführung und Verpflichtung von Ratsherrn 
Dieter Lieske -SPD- und Ratsherrn Mehmet 
Kaya -ABI- durch den Oberbürgermeister gem. 
§ 67 Gemeindeordnung NRW

		
2.	� Niederschriften über die öffentlichen Sitzun-

gen des Rates der Stadt vom 09.10.2025 und 
vom 03.11.2025

	 Beschlussvorlagen

3.	 Wiederwahl eines Beigeordneten

	 Berichterstatter zu den TO-Punkten  
	 3 bis 60:
	 Der Oberbürgermeister
		

4.	 �8. Änderung der Betriebssatzung „Duisburg 
Sport“

5.	� 9. Änderung der Betriebssatzung des Sonder-
vermögen-Immobilien Duisburg (SVI)

6.	 Besetzung der Ausschüsse

	 -Mitteilungsvorlage-

7.	� Bestellung der Mitglieder und stellvertreten- 
den Mitglieder des Haupt- und Finanzaus- 
schusses

8.	� Bestellung der Mitglieder und stellvertreten- 
den Mitglieder des Rechnungsprüfungsaus- 
schusses

9.	� Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit

10.	�Neuwahl der Mitglieder des Jugendhilfeaus- 
schusses und ihrer persönlichen Stellvertre- 
tungen

11.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Kulturausschusses

12.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Ausschusses für Personal 
und Verwaltung

13.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Schulausschusses

14.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Verkehr

15.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, 
Klima und Naturschutz

16.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten- 
den Mitglieder des Betriebsausschusses Duis- 
burgSport

17.	�Bestellung der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Betriebsausschusses für 
städtische Immobilien
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45.	�Entsendung von Mitgliedern in den 
Arbeitskreis Landschaftspark Nord der 
Duisburg Kontor Hallenmanagement 
GmbH (DKH)

46.	�Projekt: Neues Verwaltungsgebäude 
(NVG);

	� hier: Neue Zusammensetzung der Be- 
gleitkommission NVG

47.	�Neuwahl der kommunalen Mitglieder 
der Landschaftsversammlung Rheinland 
(LVR)

48.	�Benennung von Delegierten für die 
20. Konferenz der Ratsmitglieder beim 
Städtetag Nordrhein-Westfalen am 
10.12.2025

49.	�Wahl von Mitgliedern für den Verwal-
tungsrat der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg - Anstalt des öffentlichen Rechts 
(WBD-AöR)

50.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der Servicebetriebe Duis-
burg GmbH

51.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der GMVA Gemeinschafts- 
Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein 
GmbH

52.	�Neuwahl von Delegierten in die Ver-
bandsversammlung des Ruhrverbandes

53.	�Neuwahl von Delegierten in die Genos-
senschaftsversammlung der Emscher- 
genossenschaft (EG)

54.	�Neuwahl von Delegierten in die Genos-
senschaftsversammlung der Linksnie-
derrheinischen Entwässerungsgenos-
senschaft (LINEG)

55.	�Entsendung von Mitgliedern der Stadt 
Duisburg in das Kuratorium der Stif-
tung Wilhelm Lehmbruck Museum für 
den Zeitraum der laufenden Wahlperio-
de des Rates der Stadt

56.	�Benennung eines Mitglieds für den Ver- 
waltungsrat des „Institutes für Umwelt  
& Energie, Technik & Analytik e. V. 
(IUTA)“

32.	�Entsendung von Arbeitnehmervertreter/
innen in den Aufsichtsrat der Duisburg 
Kontor GmbH (DK) nach § 108a GO NRW

33.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der filmforum GmbH

34.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der GEBAG Duisburger 
Baugesellschaft mbH

35.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der SD Schulbaugesell-
schaft Duisburg mbH

36.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der Duisburger Stadion- 
management GmbH

37.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der Duisburger Werkstatt  
für Menschen mit Behinderung ge- 
meinnützige GmbH (Duisburger Werk- 
statt)

38.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Beirat der DIG Duisburger Infrastruktur-
gesellschaft mbH

39.	�Entsendung eines Mitgliedes in den 
Aufsichtsrat der Freizeitgesellschaft 
Metropole Ruhr mbH (FMR), Entsen-
dungen in den Beirat der Betriebsstät- 
te Mattlerbusch (RPM) der FMR

40.	�Entsendung eines Mitgliedes für den 
Aufsichtsrat der IGA Metropole Ruhr 
2027 gGmbH (IGA gGmbH)

41.	�Entsendung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der Ruhr:HUB GmbH

42.	�Entsendung von Mitgliedern für das 
Kuratorium der Seniorenstiftung der 
Sparkasse Duisburg

43.	�Sparkassenzweckverband der Städte 
Duisburg und Kamp-Linfort;

	� hier: Wahl der Mitglieder Verbandsver-
sammlung - einschließlich Vorsitz- und 
Wahl des Verbandsvorstehers

44.	�Sparkassenzweckverband der Städte 
Duisburg und Kamp-Linfort; 

	� hier: Wahl der Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Sparkasse Duisburg - 
einschließlich Vorsitz

18.	�Bestellung der Mitglieder und stellver- 
tretenden Mitglieder des Vergabeaus- 
schusses

19.	�Bildung des Wahlprüfungsausschusses 
für die Kommunalwahlen 2025

20.	�Bestellung der Mitglieder und stellver- 
tretenden Mitglieder des Digitalisie- 
rungsausschusses

21.	�Bestellung der Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder des Ausschusses  
für Wirtschaft, Innovation und Touris- 
mus

22.	�Bestellung der Mitglieder und stellver- 
tretenden Mitglieder des Ausschusses  
für Ordnungs- und Bürgerangelegen- 
heiten

23.	�Bestellung der Mitglieder und stellver- 
tretenden Mitglieder des Gleichstel- 
lungsausschusses

24.	�Neuwahl von Ratsmitgliedern in den 
Umlegungsausschuss

25.	Verteilung der Ausschussvorsitze

	 -Mitteilungsvorlage-

26.	�Bildung des Ausschusses für Chancen-
gerechtigkeit und Integration;

	� hier: Bestellung der stimmberechtigten 
Ratsmitglieder

27.	�Benennung der Mitglieder des Senio-
renbeirates für die Kommunalwahlpe- 
riode 2025 - 2030

28.	�Neuwahl der Mitglieder und stellvertre-
tenden Mitglieder des Polizeibeirates

29.	�Neuwahl der Vertreter der Stadt Duis- 
burg in den Verwaltungsrat des Ent-
wicklungszentrums für Schiffstechnik 
und Transportsysteme e.V. (DST)

30.	�Entsendung von Mitgliedern für die 
Verbandsversammlung des ZV VRR

31.	�Entsendung von Mitgliedern in Auf-
sichtsrat und Beirat Duisburg Kontor 
GmbH
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III.

§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

Dem SVI obliegen diejenigen Aufgaben, 
die mit der Stellung als wirtschaftlicher Ei-
gentümer im Sinne der EigVO NRW an den 
von der Stadt Duisburg in das SVI einge-
brachten sowie seitdem erworbenen bzw. 
hergestellten Grundstücken, grundstücks-
gleichen Rechten und Gebäuden sowie 
sonstigen Bauwerken verbunden sind. Dies 
sind der Erwerb, die Entwicklung (inklusive 
investiver Maßnahmen) und Verwertung, 
die An- und Vermietung sowie die Pacht 
von Immobilien, sonstigen Liegenschaften, 
Gebäuden und sonstigen Bauwerken bzw. 
Mietobjekten. Dabei sind die Ziele der Stadt  
im Hinblick auf die Stadtentwicklung zu 
beachten.

IV.

Nach § 1 Abs. 2 wird ein neuer Abs. 2a 
eingefügt, der wie folgt lautet:

Nicht zu den Aufgaben des SVI zählen hin- 
gegen die Bewirtschaftung, Verwaltung, 
Planung, Realisierung und das Manage-
ment von Immobilien, Liegenschaften, Ge- 
bäuden, sonstigen Bauwerken und Mietob-
jekten für die Zwecke der Stadt Duisburg, 
die satzungsgemäß von der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts wahrzunehmen sind.

V.

§ 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Dem SVI obliegt die Weiterleitung der im  
städtischen Haushalt veranschlagten Be- 
triebszuweisungen an die Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen 
Rechts für die von dieser gemäß Absatz 2a 
wahrzunehmenden Aufgaben.

57.	�Entsendung von Mitgliedern in den Bei-
rat der Niederrhein Therapie Zentrum 
Duisburg gGmbH (NTZ)

58.	�Beirat des Suchthilfeverbundes Duis-
burg e.V.

59.	�Neuwahl der Vertreter der Stadt Duis- 
burg im Euregiorat der Euregio Rhein- 
Waal

60.	�Neuwahl der Vertreter der Stadt Duis-
burg in der Mitgliederversammlung des 
Metropolregion Rheinland e.V.

	 Mitteilungsvorlage

61.	�Bestehende Pflichten der Gremien- 
vertreter/Aufsichtsratsmitglieder und 
Schulungsangebot

Nichtöffentliche Sitzung

1.	� Niederschrift über die nichtöffentliche  
Sitzung des Rates der Stadt vom 
09.10.2025

	 Beschlussvorlage

2.	� Beförderungen von Beamten in Füh-
rungsfunktionen im Sinne des § 73 
Abs. 3 GO NRW

	 Berichterstatter: 
	 Der Oberbürgermeister

Duisburg, den 7. November 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Reichelt
Tel.-Nr.: 0203 283-2108

Bekanntmachung der 8. Änderung der 
Betriebssatzung des Sondervermögen- 
Immobilien Duisburg (SVI) vom 
27.10.2025

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 23. Juni 2025 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen:

Diese Satzung beruht auf §§ 7, 41, 107 
und 114 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV.NRW. 
2023) in der jeweils gültigen Fassung in 
Verbindung mit der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
- EigVO NRW - in der Fassung von Art. 16 
des Gesetzes über ein Neues Kommunales 
Finanzmanagement für Gemeinden im  
Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Novem- 
ber 2004 (GV. NRW. S. 644, ber.GV.NRW. 
2005, S. 15/SGV.NRW.641) in der jeweils 
gültigen Fassung.

Artikel 1

Die Betriebssatzung des Sondervermögen- 
Immobilien Duisburg (SVI) vom 15.12.2006 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Duis- 
burg Nr. 63 vom 29. Dezember 2006, S. 498),  
zuletzt geändert durch die 7. Satzungsän-
derung vom 24. September 2024 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Duisburg 
Nr. 28 vom 30.09.2024, S. 313 ff.) wird 
wie folgt geändert: 

I.

In § 1 Abs. 1 wird nach Satz 1 ein neuer 
Satz 2 eingefügt, der wie folgt lautet:

Das SVI wird ausschließlich für Zwecke der 
Eigenbedarfsdeckung der Stadt Duisburg 
im Sinne des § 107 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 GO 
NRW tätig.

II.

In § 1 Abs. 1 wird der bisherige Satz 2 ohne  
inhaltliche Änderung zu Satz 3.
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a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei- 
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	� diese Änderungssatzung ist nicht ord- 
nungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) 	� der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 27. Oktober 2025 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Steinmetz
Tel.-Nr.: 0203 283-7482

Mitglieds dieser Personengruppen unter 
Aufgliederung nach Komponenten im Sinne  
des § 285 Nr. 9 Buchst. a) HGB anzugeben.

Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt 
auch für:

a)	� Leistungen, die den genannten Mit-
gliedern für den Fall einer vorzeitigen 
Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt 
worden sind,

b)	� Leistungen, die den genannten Mit- 
gliedern für den Fall der regulären Be- 
endigung ihrer Tätigkeit zugesagt wor- 
den sind, mit ihrem Barwert sowie dem  
von der Gesellschaft während des Wirt- 
schaftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag,

c)	� während des Wirtschaftsjahres verein-
barte Änderungen dieser Zusagen und

d)	� Leistungen, die einem früheren Mit-
glied, das seine Tätigkeit im Laufe des  
Wirtschaftsjahres beendet hat, in die- 
sem Zusammenhang zugesagt und im 
Laufe des Wirtschaftsjahres gewährt 
worden sind.

Artikel 2

Die Änderungen des § 13 Abs. 1, § 13 
Abs. 2 und § 13 Abs. 3 treten am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die Änderungen des § 1 Abs. 1, § 1 Abs. 2,  
§ 1 Abs. 2a (neu), § 1 Abs. 3 und § 1 Abs. 
4 treten am 01.01.2026 in Kraft.

Vorstehende 8. Änderung der Betriebs- 
satzung des Sondervermögen-Immobilien  
Duisburg (SVI) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Änderungs-
satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO  
NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

VI.

§ 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Das SVI kann sich zur Erfüllung der sat-
zungsrechtlichen Aufgaben der Dienste der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts oder Dritter bedienen.

VII.

In § 13 Absatz 1 werden im Anschluss an 
Satz 1 die Sätze 2 und 3 neu angefügt, die 
wie folgt lauten:

Für die Aufstellung und Prüfung gelten 
mindestens die Vorschriften für mittelgro- 
ße Kapitalgesellschaften im Sinne des  
§ 267 HGB, vorbehaltlich des Vorliegens 
der Voraussetzungen einer großen Kapital-
gesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Lagebericht ist ausschließlich unter ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften 
des § 289 Abs. 1 bis 3 HGB aufzustellen; 
nicht anzuwenden sind die handelsrecht- 
lichen Regelungen zur Nachhaltigkeitsbe- 
richterstattung nach der Corporate Sustain-
ability Reporting Directive (CSRD).

VIII.

In § 13 Abs. 2 wird im Anschluss an Satz 
2 ein neuer Satz 3 angefügt, die wie folgt 
lautet:

Im Rahmen der Abschlussprüfung sind die 
Grundsätze des § 53 Abs. 1 und Abs. 2 
HGrG zu beachten.

IX.

§ 13 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

Die im Wirtschaftsjahr den Mitgliedern der 
Betriebsleitung und des Betriebsausschus-
ses für ihre Tätigkeit gewährten Gesamt-
bezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB sind 
im Anhang zum Jahresabschluss jeweils 
für jede Personengruppe sowie zusätzlich 
unter Namensnennung jedes einzelnen 
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